
 
 

 

 

 
Landgericht Hamburg 

U R T E I L  

Im Namen des Volkes 

 
Geschäfts-Nr.: 
308 O 645/08 
 
 
In der Sache 
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13.3.2009 
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Antragstellerin 

Prozessbevollmächtigte: Höch pp. 

 

gegen 
 
Rolf Schälike 
Bleickenallee 8, 22763 Hamburg 

  

 Antragsgegner 

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. Graef pp. 
Jungfrauenthal 8, 20149 Hamburg 

 

erkennt das Landgericht Hamburg, Zivilkammer 8 auf die 
mündliche Verhandlung vom 11.03.2009-05-30 
 
durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht Rachow, 
die Richterin Dr. Schuchardt 
den Richter am Landgericht Dr. Link 

für Recht: 



 

I. Die einstweilige Verfügung vom 15. Dezember 2008 wird aufgehoben und der auf 

ihrem Erlass zugrunde liegende Antrag zurückgewiesen. 

II. Die Kosten des Verfahrens fallen der Antragstellerin zur Last. 

III. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Antragstellerin darf die 

Kostenvollstreckung den Antragsgegner durch Sicherheitsleistung in Höhe von 

110 % des zu vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht der Antragsgegner 

zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

Rachow Schuchardt Link 
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